
S t r a ß e n r e i n i g u n g s v e r o r d n u n g  -  S y n o p s e  
Muster einer Verordnung  

über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der  
Straßenreinigung  

in der Stadt/Gemeinde/Samtgemeinde 
Nds. Städte- und Gemeindebund 

Verordnung  
über die Verkehrssicherheit, Art, Maß und  

räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung 
in der Samtgemeinde Elm-Asse 
(Straßenreinigungsverordnung) 

§ 1 
Art der Reinigung 

(1) Die Reinigungspflicht umfaßt insbesondere die 
Beseitigung von Schmutz, Laub, Papier, sonstigem 
Unrat und Unkraut sowie die Beseitigung von 
Schnee und Eis, ferner bei Glätte das Bestreuen der 
Gehwege, gemeinsamen Rad- und Gehwege (§ 41 
Abs. 2 Nr.5 StVO), Fußgängerüberwege und gefähr-
lichen Fahrbahnstellen mit nicht unbedeutendem 
Verkehr. 

§1 
Art der Reinigung 

(1) Die Reinigungspflicht umfasst insbesondere die 
Beseitigung von Schmutz, Laub, Papier, sonstigem 
Unrat und Unkraut sowie die Beseitigung von 
Schnee und Eis, ferner bei Glätte das Bestreuen der 
Gehwege, gemeinsamen Rad- und Gehwege, Fuß-
gängerüberwege und gefährlichen Fahrbahnstellen 
mit nicht unbedeutendem Verkehr. 

(2) Besondere Verunreinigungen wie zum Beispiel 
durch Bauarbeiten, durch An- oder Abfuhr von fes-
ten Brennstoffen oder Abfällen ,durch Unfälle oder 
Tiere sind unverzüglich zu beseitigen. Trifft die Rei-
nigungspflicht nach anderen Vorschriften des öf-
fentlichen Rechts (zum Beispiel § 17 Niedersächsi-
sches Straßengesetz oder § 32 Straßenverkehrsord-
nung) einen Dritten, so geht dessen Pflicht zur Rei-
nigung vor. 

(2) Besondere Verunreinigungen wie zum Beispiel 
durch Bauarbeiten, durch An- oder Abfuhr von fes-
ten Brennstoffen oder Abfällen, durch Unfälle oder 
Tiere sind unverzüglich zu beseitigen. Trifft die Rei-
nigungspflicht nach anderen Vorschriften des öf-
fentlichen Rechts (zum Beispiel § 17 Niedersächsi-
sches Straßengesetz oder § 32 Straßenverkehrsord-
nung) einen Dritten, so geht dessen Pflicht zur Rei-
nigung vor. 

(3) Bei der Reinigung ist Staubentwicklung zu ver-
meiden. 

(3) Bei der Reinigung ist Staubentwicklung zu ver-
meiden. Herbizide dürfen grundsätzlich, andere 
schädliche Chemikalien generell nicht verwendet 
werden. 

(4) Schmutz, Laub, Papier, sonstiger Unrat und Un-
kraut sowie Schnee und Eis dürfen nicht dem Nach-
barn zugekehrt oder in die Rinnsteine, Gossen, Grä-
ben oder Einlaufschächte der Kanalisation gekehrt 
werden. 

(4) Schmutz, Laub, Papier, sonstiger Unrat und Un-
kraut sowie Schnee und Eis dürfen nicht dem Nach-
barn zugekehrt oder in die Rinnsteine, Gossen, Grä-
ben oder Einlaufschächte der Kanalisation gekehrt 
werden. 

 (5) Tierhalter oder die mit der Führung des Tieres 
beauftragte Person müssen den von ihren Tieren 
abgelegten Kot von öffentlichen Straßen, Gehwe-
gen, öffentlichen Anlagen und sonstigen Orten un-
verzüglich beseitigen. 

§ 2 
Maß und räumliche Ausdehnung der Reinigung 

(1) Zu den der Straßenreinigung unterliegenden 
Straßen gehören die öffentlichen Straßen, Wege 
und Plätze einschließlich der Fahrbahnen, Gehwege 
einschließlich gemeinsamer Rad- und Gehwege, 
Gossen, Radwege, Parkspuren, Grün-, Trenn-, Sei-
ten- und Sicherheitsstreifen innerhalb der geschlos-
senen Ortslage (§ 4 Abs. 1 NStrG). Die 
Stadt/Gemeinde/Samt-gemeinde führt zur Unter-
richtung der Reinigungspflichtigen eine Übersicht 
über die zu reinigenden Straßen. 

§ 2 
Maß und räumliche Ausdehnung der Reinigung 

(1) Zu den der Straßenreinigung unterliegenden 
Straßen gehören die öffentlichen Straßen, Wege 
und Plätze, Gehwege einschließlich gemeinsamer 
Rad- und Gehwege, Gossen, Radwege, Parkspuren, 
Grün-, Trenn-, Seiten- und Sicherheitsstreifen inner-
halb der geschlossenen Ortslage (§ 4 Abs. 1 NStrG). 
Soweit eine Gosse nicht vorhanden ist, ist ein 30 cm 
breiter Fahrbahnstreifen, gemessen vom jeweils 
äußeren befestigten Fahrbahnrand,  zu reinigen. 



(2) Die Reinigungspflicht besteht ohne Rücksicht 
darauf, ob und wie die einzelnen Straßenteile befes-
tigt sind. Sie umfaßt nicht die Reinigung der Sinkkäs-
ten und Einlaufschächte. 

(2) Die Reinigungspflicht besteht ohne Rücksicht 
darauf, ob und wie die einzelnen Straßenteile befes-
tigt sind. Sie umfasst nicht die Reinigung der Sink-
kästen und Einlaufschächte. 

(3) 1. Alternative 
Soweit der Stadt/Gemeinde/Samtgemeinde die 
Straßenreinigung für Fahrbahnen einschließlich 
Gossen und Parkspuren, Grün-, Trenn-, Seiten- und 
Sicherheitsstreifen obliegt, führt sie diese für die im 
Straßenverzeichnis unter A aufgeführten Straßen, 
Wege und Plätze [einmal], für die unter B aufgeführ-
ten [zweimal] und für die unter C aufgeführten 
[dreimal] wöchentlich durch. Das Straßenverzeichnis 
ist Bestandteil dieser Verordnung. 
(3) 2. Alternative 
Soweit der Stadt/Gemeinde/Samtgemeinde die 
Straßenreinigung für Fahrbahnen, Gossen, Parkspu-
ren, Grün-, Trenn-, Seiten- und Sicherheitsstreifen 
obliegt, führt sie diese Wie folgt durch: 
a) Reinigungsklasse A 
dreimal wöchentlich in folgenden Straßen, Wegen, 
Plätzen,…………………………………………………………. 
b) Reinigungsklasse B 
zweimal wöchentlich in folgenden Straßen, Wegen, 
Plätzen,………………………………………………………….. 
c) Reinigungsklasse C 
einmal wöchentlich in allen übrigen nicht ausdrück-
lich aufgeführten Straßen, Wegen, Plätzen innerhalb 
der geschlossenen Ortslage 
 

(Die Stadt/Gemeinde/Samtgemeinde führt zur Un-

terrichtung der Einwohner eine Übersicht) über die 
Grenzen der geschlossenen Ortslage. Die Übersicht 
kann während der Dienststunden bei der ..... 
(Dienststelle) eingesehen werden. Die 
Stadt/Gemeinde/Samtgemeinde gibt bekannt, an 
welchen Wochentagen die Reinigung stattfindet.] 

 

(4) Soweit die Straßenreinigung nach § 1 oder 2 der 
Straßenreinigungssatzung vom ..... (Muster A) / § 1 
der Straßenreinigungssatzung vom ..... (Muster B) 
den Eigentümern der angrenzenden Grundstücke 
oder den ihnen gleichgestellten Personen übertra-
gen worden ist, ist sie unbeschadet der Regelung in 
§ 1 Abs. 2 und § 3 dieser Verordnung [einmal wö-
chentlich am ..... / an jedem Werktag bis 8.30 Uhr] 
durchzuführen. 

(3) Soweit die Straßenreinigung nach § 1 der Stra-
ßenreinigungssatzung vom xx.xx.xxxx den Eigentü-
mern der angrenzenden Grundstücke oder den 
ihnen gleichgestellten Personen übertragen worden 
ist, ist sie unbeschadet der Regelung in § 1 Abs. 2 
und § 3 dieser Verordnung bei Bedarf, aber mindes-
tens einmal alle 14 Tage durchzuführen. 

(5) Die Reinigungspflicht der Eigentümer der an-
grenzenden Grundstücke oder der ihnen gleichge-
stellten Personen erstreckt sich, 
a) soweit die Stadt/Gemeinde/Samtgemeinde die 
Fahrbahnen einschließlich Gossen und Parkspuren, 
Grün-,Trenn-, Seiten- und Sicherheitsstreifen reinigt, 

 



auf die Geh- und Radwege  
 
b.)in allen übrigen Fällen auch auf die Fahrbahnen 
einschließlich     Gossen    und      Parkspuren,  Grün-,  
Trenn-, Seiten- und Sicherheitsstreifen bis zur Stra-
ßenmitte, bei Eckgrundstücken bis zum Kreuzungs-
punkt der Mittellinien der Fahrbahnen, jedoch auf 
die ganze Straßenbreite einschließlich der Kreu-
zungs- und Einmündungsbereiche, soweit die Reini-
gungspflicht nur für Grundstückseigentümer auf 
einer Straßenseite besteht. 

§ 3 
Winterdienst 

(1) Bei Schneefall sind Fußgängerüberwege und 
Gehwege einschließlich gemeinsamer Rad- und 
Gehwege mit einer geringeren Breite als [1,50 m] 
ganz, die übrigen mindestens in einer Breite [1,50m] 
freizuhalten. Ist ein Gehweg nicht vorhanden, so ist 
ein ausreichend breiter Streifen von mindestens   
..... m neben der Fahrbahn oder, wo ein Seitenraum 
nicht vorhanden ist, am äußersten Rand der 
Fahrbahn freizuhalten. In Fußgängerzonen ist - an 
den jeweiligen Rändern verlaufend - ein ausrei-
chend breiter Streifen von durchgängig mindestens 
[1,00m] zu räumen. Ist über Nacht Schnee gefallen, 
muß die Reinigung werktags bis [7.00 Uhr], sonn- 
und feiertags bis [9.00 Uhr] durchgeführt sein. 

§ 3 
Winterdienst 

(1) Bei Schneefall sind Fußgängerüberwege und 
Gehwege einschließlich gemeinsamer Rad- und 
Gehwege mit einer geringeren Breite als 1,50 m 
ganz, die übrigen mindestens in einer Breite von 
1,50 m freizuhalten. Ist ein Gehweg nicht vorhan-
den, so ist ein ausreichend breiter Streifen von min-
destens 1,50 m neben der Fahrbahn oder, wo ein 
Seitenraum nicht vorhanden ist, am äußersten Rand 
der Fahrbahn freizuhalten. Ist über Nacht Schnee 
gefallen, muss die Reinigung werktags bis 7.00 Uhr, 
sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr durchgeführt sein. 

(2) Die Gossen, Einlaufschächte und Hydranten sind 
schnee- und eisfrei zu halten. 

(2) Die Gossen, Einlaufschächte und Hydranten sind 
schnee- und eisfrei zu halten. 

(3) Schnee und Eis dürfen nicht so gelagert werden, 
daß der Verkehr auf der Fahrbahn, dem Radweg 
und dem Gehweg gefährdet oder mehr als nach den 
Umständen unvermeidbar behindert wird. 

(3) Schnee und Eis dürfen nicht so gelagert werden, 
dass der Verkehr auf der Fahrbahn, dem Radweg 
und dem Gehweg gefährdet oder mehr als nach den 
Umständen unvermeidbar behindert wird. 

(4) Bei Glätte sind mit Sand oder anderen abstump-
fenden Mitteln so zu streuen, daß ein sicherer Weg 
vorhanden ist, 
a) zur Sicherung des Fußgängertagesverkehrs 
aa) die Gehwege einschließlich gemeinsamer Rad- 
und Gehwege mit einer geringeren Breite als 
[1,50m] ganz, die übrigen mindestens in einer Breite 
von [1,50 m]; 
bb) wenn Gehwege im Sinne von aa) nicht vorhan-
den sind, ein ausreichend breiter Streifen von min-
destens ..... m neben der Fahrbahn oder, wo ein 
Seitenraum nicht vorhanden ist, am äußersten Rand 
der Fahrbahn; 
cc) in Fußgängerzonen -an den jeweiligen Rändern 
verlaufend- ein ausreichend breiter Streifen von 
durchgängig mindestens [1,00 m]; 
dd) Überwege über die Fahrbahn an amtlich ge-
kennzeichneten Stellen; 

(4) Bei Glätte sind mit Sand oder anderen abstump-
fenden Mitteln so zu streuen, dass ein sicherer Weg 
vorhanden ist, 

a) zur Sicherung des Fußgängertagesverkehrs 
1. die Gehwege einschließlich gemeinsamer 

Rad- und Gehwege mit einer geringeren 
Breite als 1,50 m ganz, die übrigen mindes-
tens in einer Breite von 1,50 m; 

2. wenn Gehwege im Sinne von Nr. 1. nicht 
vorhanden sind, ein ausreichend breiter 
Streifen von mindestens 1,50 m neben der 
Fahrbahn oder, wo ein Seitenraum nicht 
vorhanden ist, am äußersten Rand der Fahr-
bahn; 

3. Überwege über die Fahrbahn an amtlich ge-
kennzeichneten Stellen; 

4. sonstige notwendige und belebte Überwege 
an Straßeneinmündungen und Kreuzungen; 



ee) sonstige notwendige und belebte Überwege an 
Straßeneinmündungen und Kreuzungen; 
b) zur Sicherung des Fahrzeugtagesverkehrs die ge-
fährlichen Fahrbahnstellen mit nicht unbedeuten-
dem Verkehr. 

b) zur Sicherung des Fahrzeugtagesverkehrs die 
gefährlichen Fahrbahnstellen mit nicht unbe-
deutendem Verkehr. 

(5) An Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel und 
Schulbushaltestellen sind zur Sicherung des Fußgän-
gertagesverkehrs die Gehwege so von Schnee und 
Eis freizuhalten und bei Glätte zu bestreuen, daß ein 
gefahrloser Zu- und Abgang der Fußgänger gewähr-
leistet ist. 

(5) An Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel und 
Schulbushaltestellen sind zur Sicherung des Fußgän-
gertagesverkehrs die Gehwege so von Schnee und 
Eis freizuhalten und bei Glätte zu bestreuen, dass 
ein gefahrloser Zu- und Abgang der Fußgänger ge-
währleistet ist. 

(6) Das Schneeräumen und Streuen nach den Absät-
zen (1) bis (5) ist bis [20.00 Uhr] bei Bedarf zu wie-
derholen. 

(6) Das Schneeräumen und Streuen nach den Absät-
zen (1) bis (5) ist bis 20.00 Uhr bei Bedarf zu wie-
derholen. 

(7) Zur Beseitigung von Eis und Schnee dürfen 
schädliche Chemikalien nicht verwendet werden, 
Streusalz nur, 
a) in Ausnahmefällen, wenn mit anderen Mitteln 
und zumutbarem Aufwand die Glätte nicht ausrei-
chend beseitigt werden kann, und 
b) an gefährlichen Stellen an Gehwegen einschließ-
lich gemeinsamer Rad- und Gehwege, wie zum Bei-
spiel Treppen, Rampen, Brücken auf- oder -
abgängen, starken Gefälle- oder Steigungsstrecken 
oder ähnlichen Gehwegabschnitten. 
Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht 
mit Streusalz bestreut und salzhaltiger Schnee darf 
auf ihnen nicht gelagert werden. 

(7) Zur Beseitigung von Eis und Schnee dürfen 
schädliche Chemikalien nicht verwendet werden, 
Streusalz nur, 

c) in Ausnahmefällen, wenn mit anderen Mitteln 
und zumutbarem Aufwand die Glätte nicht 
ausreichend beseitigt werden kann, und 

d) an gefährlichen Stellen an Gehwegen ein-
schließlich gemeinsamer Rad- und Gehwege, 
wie zum Beispiel Treppen, Rampen, Brücken 
auf- oder -abgängen, starken Gefälle- oder 
Steigungsstrecken oder ähnlichen Gehwegab-
schnitten. 

Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht 
mit Streusalz bestreut und salzhaltiger Schnee darf 
auf ihnen nicht gelagert werden. 
 

(8) Bei eintretendem Tauwetter sind die Gehwege 
einschließlich gemeinsamer Rad- und Gehwege, die 
Fußgängerüberwege und die gefährlichen Fahr-
bahnstellen mit nicht unbedeutendem Verkehr von 
dem vorhandenen Eis zu befreien. Rückstände von 
Streumaterial sind zu beseitigen, wenn Glättegefahr 
nicht mehr besteht. 

(8) Bei eintretendem Tauwetter sind die Gehwege 
einschließlich gemeinsamer Rad- und Gehwege, die 
Fußgängerüberwege und die gefährlichen Fahr-
bahnstellen mit nicht unbedeutendem Verkehr von 
dem vorhandenen Eis zu befreien. Rückstände von 
Streumaterial sind zu beseitigen, wenn Glättegefahr 
nicht mehr besteht. 

 §4 
Verkehrssicherheit 

(1) Straßen im Sinne dieser Verordnung sind in vol-
ler Breite von überhängenden Ästen und Zweigen 
bis zu einer Höhe von 4,50 m freizuhalten. Für Geh-
wege gilt dies bis zu einer Höhe von 2,50 m. Hecken, 
Sträucher und sonstige Bepflanzungen müssen stets 
so weit zurückgeschnitten werden, dass sie nicht die 
Sicht auf Verkehrszeichen, Hinweisschilder, Haus-
nummern oder Straßenbeleuchtungskörper verde-
cken. In den Gehweg hineinwachsende Pflanzen 
sind zu entfernen. Im Bereich öffentlicher Verkehrs-
flächen, die zur Aufnahme des ruhenden Verkehrs 
vorgesehen sind, müssen hineinragende Äste und 
Zweige ebenfalls bis zu einer Höhe von 4,50 m zu-



rückgeschnitten werden. Trockene Äste und Zweige 
sind vollständig zu beseitigen. An öffentlichen Stra-
ßen befindliche Hecken dürfen nicht in den Straßen-
raum hineinragen. 
 

 (2) Innerhalb der geschlossenen Ortslage muss im 
Einmündungsbereich von Straßen ein Sichtdreieck 
freigehalten werden, dessen Schenkellängen nach 
beiden Seiten mindestens 10 m betragen müssen. 
Im Sichtdreieck dürfen Anpflanzungen auf Grund-
stücken nicht höher als 0,80 m sein – gerechnet ab 
Straßenoberkante. 

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen die §§ 1 bis 3 dieser Ver-
ordnung sind Ordnungswidrigkeiten nach der Buß-
geldvorschrift des § 37 des Niedersächsischen Ge-
setzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung. 

§ 5 
Ordnungswidrigkeit 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 59 Abs. 1 des 
Niedersächsischen Gesetzes über die Sicherheit und 
Ordnung (Nds. SOG) handelt, wer als Reinigungs-
pflichtiger vorsätzlich oder fahrlässig den Geboten 
oder Verboten der §§ 1 bis 4 dieser Verordnung 
zuwiderhandelt. 

 (2) Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 59 Abs. 2 
Nds. SOG mit einer Geldbuße bis 5.000,00 Euro ge-
ahndet werden. 

§ 5 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Veröffent-
lichung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk ..... in 
Kraft. Sie gilt längstens bis zum ..... 

§ 6 
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Wol-
fenbüttel in Kraft. 
 

 (2) Gleichzeitig treten die bisherige Verordnung 
über die Verkehrssicherheit, die Art und den Um-
fang der Straßenreinigung in der Samtgemeinde 
Asse vom 11. April 2000 und die Verordnung über 
die Art und den Umfang der Straßenreinigung in der 
Samtgemeinde Schöppenstedt in der Fassung der 1. 
Änderungsverordnung vom 21.04.2005 außer Kraft 

 


